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Landschaftsschutz als Gegenwartsaufgabe von 6ffentlichem Interesse

Von Dr. sc. techn. Theo Hunziker, Kant. Baudirektion, Ziirich

Einleitung

In der Oeffentlichkeit werden in zunehmendem
Masse Probleme des Landschaftsschutzes, d. h. des Na-
tur- und Heimatschutzes, besprochen. Dies ist nicht
darauf zuriickzufiihren, dass die Vertreter des Land-
schaftsschutzes einfach in weltfremder Begeisterung
eine regere Titigkeit als frither entfalten und damit
grundlos Aufmerksamkeit zu erregen wiinschen. Viel-
mehr sind es die mit der Bevilkerungszunahme, den
wachsenden Lebensanspriichen und der fortschreiten-
den Technisierung gekoppelten verstirkten Eingriffe
in die Landschaft, welche heute zwangsliufig zu all-
gemeinem Aufsehen mahnen.

Oefters werden bei der Erorterung von Fragen des
Landschaftsschutzes deutlich entgegengesetzte Auffas-
sungen laut und wird ein Verstindigungswille ver-
misst.

Von seiten der Landschaftsbetreuer, welche die
Gesichtspunkte des Landschaftsschutzes im weitesten
Sinne vertreten, wird das einseitig wirtschaftlich-tech-
nisch ausgerichtete Denken beanstandet, das noch
manchen Vertretern von Wirtschaft und Technik eigen
ist und nur zu oft in ein unbekiimmertes Umwandeln
der Landschaft ausmiindet. Sie beobachten mit wach-
sender Besorgnis die rasch sich steigernden, vielfach
willkiirlichen Eingriffe in die Landschaft, welche die
natiirliche Ertrags- und Lebensbasis des Menschen
verkorpert, und sind sich infolgedessen der Dringlich-
keit eines vermehrten Landschaftsschutzes bewusst.

Das Anwachsen der Bevilkerung und ihrer Le-
bensanspriiche gibt anderseits den Anstoss fiir die
Vertreter von Wirtschaft und Technik, ihre Bemii-
hungen zur Intensivierung und Rationalisierung auf
wirtschaftlich-technischem Gebiete voranzutreiben.
Auf diesem Wege empfinden viele von ihnen die Land-
schaftsbetreuer als listigen Hemmschuh, als Kritiker,
die, nach ihrer Ansicht, meist ohne mess- und wig-
bare Beweisfiithrung, dafiir aber mit musealen, gefiihls-
betonten Argumenten und Uebertreibungen ihre Be-
strebungen zu durchkreuzen versuchen.

Oberflichlich besehen bleibt dem Einzelnen bei
seiner Meinungsbildung nur die Wahl, sich die An-
schauungen der einen oder der anderen Gruppe zu
eigen zu machen und damit entweder mit dem Attri-
but «naturfremd und einseitig wirtschaftlich-tech-
nisch» oder «riickstindig und sentimental» bedacht zu
werden.

Wie indessen anschliessend erlidutert wird, be-
stehen durchaus Maoglichkeiten, die gegensitzlichen
Auffassungen zu iiberbriicken, und sprechen sachliche
Griinde dafiir, dass der Landschaftsschutz als ver-
pflichtende Teilaufgabe von 6ffentlichem Interesse bei
jeder Art von Landschaftsnutzung zu beriicksichtigen

ist. Im Sinne einer Uebersicht sowie als Anregung
werden daraufhin die Zielsetzungen des Landschafts-
schutzes und die Wege zu deren Verwirklichung auf-
gezeigt.

1. Dringlichkeit des Landschaftsschutzes

Wenn auch die Notwendigkeit einer Intensivierung
von Wirtschaft und Technik besteht, so darf ander-
seits nicht iibersehen werden, dass die Schweiz in
ihren Wesensziigen eng mit der Vielfalt an Landschaf-
ten und Naturschonheiten verbunden ist, und dass
unsere Bevolkerung deshalb nach wie vor zum iiber-
wiegenden Teil Wert auf die Erhaltung einer natiir-
lich anmutenden Landschaft legt.

Die natiirlich anmutende Kulturlandschaft war
z. B. im schweizerischen Mittelland noch bis vor we-
nigen Jahrzehnten durch folgende Merkmale gekenn-
zeichnet: Von der mannigfaltigen Gelindeform abge-
sehen, die an sich schon die Landschaft bereichert,
formten Fluss- und Bachwindungen mit ihren Ufer-
geholzen, von Verlandungsgiirteln umrahmte Seen
und Weiher, ferner Feldgeholze und markante Ein-
zelbiume sowie eine Vielzahl von Mooren und weitern
besondern Vegetationseinheiten die FEigenart des
Landschaftsbildes. In dieses fiigten sich die Sied-
lungen und iibrigen Hochbauten zwanglos ein. Die
starke Parzellierung verursachte eine mosaikartige
Gliederung der Flur, im Verein mit der ausgewoge-
nen Verteilung von Wald und Freiland. Alle diese
Landschaftselemente vergesellschafteten sich zu har-
monisch anmutenden Einheiten, welche von seiten der
Wirtschaft und Technik noch keinen erheblich ins
Gewicht fallenden Stérungen ausgesetzt waren.

Innerhalb der letzten Jahrzehnte vollzogen sich
nun aber in der Besiedlung der Schweiz, vor allem des
Mittellandes, Verinderungen in einem vorher wohl
kaum fiir méglich gehaltenen Ausmass. Wie aus Ta-
belle 1 hervorgeht, hat sich der Bevilkerungsstand
und damit die Volksdichte allein seit 1850 verdop-
pelt. Nach ihrer Einwohnerzahl auf 1 km? (1950: 114)
iibertrifft heute die Schweiz zum Beispiel Dinemark
(1950: 100), die Tschechoslowakei (1950: 97), Oester-
reich (1951: 82) sowie Frankreich (1954: 78) wund
stimmt mit Luxemburg (1947: 116) iiberein. Auf das
Gesamtareal bezogen sind wohl einige andere euro-
piische Linder noch wesentlich dichter bevélkert, so
u. a. die Niederlande (1951: 319), Belgien (1951: 285),
Grossbritannien (1951: 206), Deutsche Bundesrepu-
blik (1950: 194) und Italien (1951: 156). Aber selbst
diese Linder werden in der Bevilkerungsdichte von
einzelnen Kantonen im Mittelland erreicht oder iiber-
troffen. (Zahlenangaben aus: «Jahrbuch der Welty,
1954.)
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Diese Verdoppelung der Einwohnerzahl und -dichte
war in erster Linie eine Folge des unerwarteten wirt-
schaftlich-technischen Aufschwungs, wie ihn Tabelle 2
ausschnittweise veranschaulicht. Vor allem die Zu-
nahme der Motorisierung im Strassenverkehr und in
der Landwirtschaft bildet einen fiir sich selbst spre-
chenden Gradmesser dieser Entwicklung.

In ihrer Gesamtheit zeichnen sich diese Einfliisse
als Wandlungen im Landschaftsgefiige klar sichtbar
ab durch

— die Ausweitung der Siedlungsriume, besonders der
Stddte und der grosseren Dorfer;

— die Durchsetzung der restlichen freien Landschaft
mit neuen Strassenziigen, Anlagen der Elektrizi-
titswirtschaft, Einrichtungen des Flugverkehrs, An-
lagen der Gemeinwesen (z. B. Wasserversorgungs-
und Abwasserreinigungsanlagen), Abgrabungen
und Ablagerungen aller Art u. a. m.;

— die Giiterzusammenlegung, Motorisierung, Diin-
gung und Schidlingsbekimpfung in der Landwirt-
schaft, die mit dem Bestreben zusammenhingen,
den Landbau zu intensivieren und zu rationali-
sieren.

Vielfach geschehen diese Vorginge zurzeit noch
ohne die unumgingliche Planung und Riicksicht auf
die Landschaft und zeitigen infolgedessen landschaft-
lich nachteilige Auswirkungen, so vor allem

— eine erhebliche Storung, stellenweise sogar Verun-
staltung der urspriinglich harmonischen Land-
schaftseinheiten, namentlich durch eine willkiir-
liche Beanspruchung der Landschaft durch wirt-
schaftlich-technische Anlagen und durch eine
Gleichschaltung ganzer Landschaftsabschnitte;

— eine Beeintrichtigung oder gar Ausmerzung land-
schaftlich, naturwissenschaftlich oder bau- und
kunstgeschichtlich wertvoller Einzelobjekte in
grosserer Zahl und teils ohne zwingende Griinde.

Hinzu kommt, dass die heute im Freiland den ver-
schiedenen Wirtschaftszweigen noch zur Verfiigung
stehende Fliche immer rascher abnimmt. Von den
nachteiligen finanziellen Begleiterscheinungen abge-
sehen (Bodenspekulation), fithrt dieser Schwund an
Landreserve zu einem Wettlauf um Grund und Boden
zwischen Wirtschaftszweigen mit oft entgegengesetzten
Raumanspriichen, was ein iibereiltes Vorgehen mit
allen seinen Nachteilen begiinstigt. Gesamthaft be-
wirkt diese Erscheinung zusdtzlich eine ortliche und
zeitliche Zusammenballung der Eingriffe in die Land-
schaft und leistet damit dem Entstehen eigentlicher
Landschaftsschdden Vorschub. Zu diesen ist z. B. die
Gewiisserverschmutzung zu zihlen, deren Ausmasse
bekanntlich zum Erlass des Bundesgesetzes zum
Schutze der Gewisser gefiithrt haben, das am 1. Ja-
nuar 1957 in Kraft getreten ist.

Die nachteiligen Auswirkungen der bereits einge-
tretenen oder sich mehr und mehr abzeichnenden
Landschaftsschiden beriihren keineswegs nur isthe-
tische und biologische Gesichtspunkte von Bedeutung,
sondern sie reichen letztlich unmittelbar ins Wirt-

1

schaftliche hinein. Ein sprechendes Beispiel dafiir bie-
ten die betrichtlichen finanziellen Aufwendungen von
offentlicher Hand zur Bekdmpfung der Gewiisserver-
schmutzung: So wurden seit 1923 rein fiir den Bau
von Kliranlagen in Gemeinden des Kantons Ziirich
20 Mio Franken ausgegeben, davon allein 16 Mio Fran-
ken im Zeitraum 1947 bis 1957. Ferner wire es z. B.
nicht iiberraschend, wenn sich infolge einer mangeln-
den allgemeinen Mitarbeit beim Landschaftsschutz der
gute Ruf der Schweiz als ein an Naturschonheiten rei-
ches Land mit der Zeit zum Nachteil des Fremden-
verkehrswesens in sein Gegenteil wenden wiirde. Fiir
die Schweiz, in welcher ein betrichtlicher Teil der
Bevolkerung wirtschaftlich auf den Fremdenverkehr
angewiesen ist, wiirde sich eine derartige Entwicklung
um so ungiinstiger auswirken, als sich im Grunde ge-
nommen ein wachsendes Bediirfnis nach Erholungs-
gebieten abzeichnet, und zwar als unmittelbare Folge
der Industrialisierung und Verstidterung. Zudem zei-
tigen die wirtschaftlichen Folgen der Technik, der er-
hohte Lebensstandard und die gesteigerte Motorisie-
rung, eine zunehmende Reisefreudigkeit.

Dabei finden Reisen nicht nur wihrend der eigent-
lichen Ferien und auf grossere Strecken, sondern auch
iiber das Wochenende und in engerem Bereiche statt.
Dies ist mit ein Grund, weshalb dem Landschafts-
schutz besonders auch in der Nihe der Siedlungen
eine wachsende Bedeutung zukommt.

2. Zielsetzungen des Landschaftsschutzes

Die Losung der allgemeinen Aufgabe, die anwach-
senden Anspriiche von Wirtschaft und Technik mit
den Erfordernissen des Landschaftsschutzes in Ein-
klang zu bringen, setzt in erster Linie ein klares Wis-
sen um die Zielsetzungen des Landschaftsschutzes vor-
aus. Diese umfassen:

1. Wahrung des Gleichgewichtes im Naturhaushalt
und der Harmonie in der nachhaltig zu nutzenden
Kulturlandschaft.

2. Schutz von Landschaftsabschnitten und -elementen
von bedeutendem Schonheitswert oder erheblichem
geschichtlichem und kunsthistorischem Wert.

3. Erhaltung in ihrem Fortbestand gefihrdeter, vor
allem fiir die Naturforschung unentbehrlicher na-
tiirlicher Standorte und Naturdenkmiler sowie
Tier- und Pflanzenarten.

Der Uebersicht liegen die Erfahrungen aus der
Praxis des Landschaftsschutzes im Kanton Ziirich zu-
grunde. Es ist anzunehmen, dass gebietsweise einzelne
Gesichtspunkte mehr in den Vordergrund bzw. zuriick-
treten, oder dass sich in Anbetracht der noch zu er-
wartenden wirtschaftlich - technischen Wandlungen
mit der Zeit neue Probleme stellen werden.

3. Methodisches

Als Anregung zu einem vermehrten und erfolg-
reichen Wirken im Sinne der dargelegten Zielsetzun-
gen sei anschliessend auf einige der zurzeit wichtig-



sten Teilaufgaben und Mittel des Landschaftsschutzes
hingewiesen.

Nach ihrer Dringlichkeit stehen im Vordergrund
die Aufgaben der Grundlagenforschung, Beratung
und Aufklirung, die in das Forschungs- und Lehr-
programm der Hochschulen, besonders der Eidgenos-
sischen Technischen Hochschule in Ziirich, sowie in
den Pflichtenkreis der meist erst noch zu schaffen-
den kantonalen Fachstellen fiir Landschaftsschutz ge-
héren:

1. Diagnose des gegenwirtigen Landschaftszustandes
durch

a) Ausscheidung und Charakterisierung der Land-
schaftstypen;

b) standortkundliche Erhebungen (Bodenkartie-
rung, Vegetationskartierung, Grundwasserkar-
tierung u. a.) ;

¢) Ausscheidung und Erforschung der aus Griin-
den des Landschaftsschutzes erhaltenswerten
Objekte;

d) Beurteilung der Einfliisse der bisherigen wirt-
schaftlich-technischen Massnahmen auf die
Landschaft (u.a. Registrierung der Land-
schaftsschiden und ihrer Ursachen).

2. Diagnose der landschaftlichen und der wirtschaft-

lich-technischen Entwicklungstendenzen.

3. Beschaffung von Richtlinien zur Erfiillung land-
schaftlicher Schutz- und Pflegemassnahmen sowie
zur Behebung von Landschaftsschiden.

4. Wahrung der Interessen des Landschaftsschutzes
im Rahmen der Landschaftsplanung.

5. Beratung und Begutachtung bei der Projektierung
und Ausfithrung wirtschaftlich-technischer Mass-
nahmen in der Landschaft.

6. Anpassung der Rechtsgrundlagen und Finanzquel-
len an die erhéhten Erfordernisse des Landschafts-
schutzes.

7. Vermehrte sachkundige Aufklirung der Bevilke-
rung.

Fiir die Behorden, fiir die Berufsleute aller mit
Arbeiten in der Landschaft betrauter Fachrichtungen
sowie fiir die sich mit dem Landschaftsschutz befas-
senden Vereinigungen und Einzelpersonen eréffnet
sich ein weites Betitigungsfeld bei der Losung der
beiden folgenden Aufgabengruppen:

Teilaufgaben des erhaltenden Landschaftsschutzes,
Beispiele:

1. Ausscheidung ausgewiihlter Schutzgebiete zur Er-
haltung von See- und Flusslandschaften, eindriick-
lichen Ortsbildern, Aussichtspunkten, Tobeln, be-
sonderen natiirlichen Wald- und Freilandstand-
orten (z. B. von reliktischen Fohrenwaldstandorten,
Trockenrasenstandorten, Mooren) usw.

2. Schutz kennzeichnender Landschaftselemente, so
von eindriicklichen Kleingeh6lzen und Einzel-
biumen, ausgeprigten Bachliufen, Grundwasser-
aufstossen, erratischen Blocken, Baudenkmiilern
usw.

*’W P o
; F'4

B s

Abb. 1. Ein bezeichnendes Beispiel der sich hiufenden Land-
schaftsschiden: Beeintrichtigung der Uferzone des Obe-
ren Katzensees, Kt. Ziirich, durch eine umfangreiche
Ablagerung von Erdaushub, Bauschutt und Sperrgut.

Abb. 2. Vorschlag fiir eine auf die Landschaft und das Bau-
werk abgestimmte Einkleidung der Kliranlage Uster,
Kt. Ziirich, mit standortsgemissen Baum- und Strauch.
arten — ein Beispiel der Landschaftspflege. Das Mo-
dell fiihrt eindriicklich die vorteilhafte Wirkung einer
Einkleidung baulicher und technischer Anlagen durch
Bepflanzung vor Augen.

Abb. 3. Neben der Landschaftspflege kommt auch dem erhal-
tenden Landschaftsschutz eine stets wachsende Bedeu-
tung zu. In Erkenntnis dieser Notwendigkeit hat der
Gemeinderat Hinwil, Kt. Ziirich, durch Beschluss vom
7. November 1955 die Moor- und Drumlinlandschaft
im Unteren Wetzikerwald zum Schutzgebiet erklirt.
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3.

Unterstiitzung aller Bestrebungen zum Schutze der
Tierwelt, insbesondere in ihrem Fortbestand ge-
fihrdeter Tierarten, vor allem durch Erhaltung
ihrer natiirlichen Lebensriume.

Pflanzenschutz, indem verhiitet wird, dass seltene
Pflanzenarten ihrer Standorte verlustig gehen, aus-
gegraben und gepfliickt werden, oder dass auch
alle iibrigen Arten der Strauch- und Krautschicht
massenhaft entnommen werden.

Unterstiitzung der Bestrebungen zur vermehrten
Anwendung nichtchemischer Verfahren bei der
Schidlingsbekimpfung, d. h. von solchen auf bio-
logischer Grundlage (Resistenzziichtung, Parasitie-
rung usw.) sowie von vorbeugenden Verfahren.
Férderung von Vorsichtsmassnahmen bei der che-
mischen Schiidlingsbekimpfung.

Gewiisserschutz.

Teilaufgaben der Landschaftspflege und -therapie,

Beispiele:

1.
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Anlage von Kleingeholzen bzw. Pflanzung einzel-
ner Biume und Striucher an Stellen im Freiland,
die eine intensive landwirtschaftliche Bewirtschaf-
tung von vorneherein ausschliessen (Ufer von Fliis-
sen und Bichen, Raine, Strassen- und Bahn-
béschungen).

Anlage von Windschutzstreifen in weiten wind-
bestrichenen Ebenen.

Landschaftlich ansprechende Gestaltung der wirt-
schaftlich-technischen Anlagen, z. B. durch

a) Beriicksichtigung der Eigenheiten der Land-
schaft bei der Wahl von Material, Form und
Farbe der baulichen Anlagen;

b) Wahl einer der Landschaft gut angepassten
Linienfiithrung bei Strassenbauten, Fluss- und
Bachkorrektionen;

¢) womdoglich Verkabelung von Freileitungen bzw.
Wahl einer geeigneten Linienfithrung und der
Landschaft angepasster Standorte, Typen und
Anstriche von Masten bei Freileitungen;

d) Wahl geeigneter Stellen fiir Abgrabungen und
Ablagerungen aller Art sowie Anpassung der-
selben an das Umgeliinde;

e) Einkleidung baulicher und technischer Anlagen
mit Biumen und Striuchern:

— dauernd: Im Bereich von Kliranlagen, Re-
servoirs, Anlagen der Elektrizititswerke,
militidrischen Anlagen, Autobahnen und an-
dern wichtigen Strassen u. a.;

— voritbergehend: Im Bereich von Abgra-
bungs- und Auffiillorten usw.

Uebergang von der auch aus Griinden der Hygiene
nicht mehr zu verantwortenden blossen Ablage-
rung von Kehricht zur Kehrichtverbrennung oder
-kompostierung.

Eindimmung von Auswiichsen im Reklamewesen,
bei der Anlage von UKW. und Fernsehantennen
u a.

6. Erstellung landschaftsverbundener Erholungsanla-
gen (Strandbider, Zeltplitze, Wanderwege usw.).

Die vorhandenen, zum Teil allerdings noch an die
wachsenden Erfordernisse des Landschaftsschutzes an-
zugleichenden rechtlichen und finanziellen Mittel sind
oftmals ausschlaggebend fiir die Losung der erwiihn-
ten Aufgaben.

Rechtsgrundlagen

1. Art. 24t der Bundesverfassung vom 29. Mai
1874, mit Abiénderung vom 6. Dezember 1953;

2. Art. 702 des ZGB vom 10. Dezember 1907;

3. Bundesgesetz iiber den Schutz der Gewiisser ge-
gen Verunreinigung, vom 16. Mirz 1955 (seit 1. Ja-

nuar 1957 in Kraft);

4. Bundesgesetz betreffend die eidgendssische Ober-
aufsicht iiber die Forstpolizei, vom 11. Oktober
1902 (mit seitherigen Abinderungen), vor allem
Art. 31;

5. Bundesgesetz iiber Jagd und Vogelschutz, vom
10. Juni 1925;

6. Art. 22 des Bundesgesetzes iiber die Nutzbar-
machung der Wasserkrifte, vom 22. Dezember
1916;

7. Art. 63, Lit. ¢, und Art. 79 des Bundesgesetzes
iiber die Forderung der Landwirtschaft und die
Erhaltung des Bauernstandes (Landwirtschafts-
gesetz), vom 3. Oktober 1951 (seit 1. Januar 1955
in Kraft);

8. Art. 9 des Bundesgesetzes iiber die Enteignung,
vom 20. Juni 1930;

9. Art. 72 der Verordnung des Bundesrates iiber die
Erstellung, den Betrieb und den Unterhalt von
elektrischen Starkstromanlagen, vom 7. Juli 1933;

10. Art. 12 der Verordnung des Bundesrates iiber die
Erstellung, den Betrieb und den Unterhalt von
elektrischen Schwachstromanlagen, vom 7. Juli

1933;

11. Art. 65 der Vollziehungsverordnung I zum Bun-
desgesetz betreffend den Telegraphen- und Tele-
phonverkehr, vom 1. Juni 1942;

12. Bestimmungen in den kantonalen Einfiihrungs-
gesetzen zum ZGB;

13. Natur- und Heimatschutzverordnungen der Kan-
tone und zum Teil der Gemeinden;

14. kantonale Pflanzen- und Tierschutzverordnungen;

15. Bestimmungen in den kantonalen Wasserbau-,
Strassenbau-, Jagd- und Fischerei- sowie Forst-
gesetzen u. a.;

16. Vorschriften des Bundes und der Kantone zur Er-
haltung von Naturkorpern, Altertiimern und
Kunstdenkmilern;

17. Spezialverordnungen von Kantonen und Gemein-
den (z.B. iiber das Plakat- und Reklamewesen,
itber Abgrabungen und Auffiillungen, iiber
Schutzgebiete) ;

18. Bestimmungen in den Gemeinde-Bauordnungen.



Finanzquellen

1. Bei wirtschaftlich-technischen Projekten sind die
Kosten fiir die Massnahmen des Landschafts-
schutzes in die allgemeinen Projektkosten einzube-
ziehen.

2. Bei der Bewilligung von Gesuchen, zum Beispiel
fir Abgrabungen und Aduffiillungen, ist fiir die
landschaftliche Wiedergestaltung eine Kaution zu
verlangen (wie dies z. B. in der Waldwirtschaft iib-
lich ist, um die Ersatzaufforstung bei Rodungen
sicherzustellen).

3. Beanspruchung von Fonds fiir gemeinniitzige

Zwecke.

Beanspruchung von Natur- und Heimatschutzfonds.

5. Verwendung von Geldbeitrigen privater Vereini-
gungen (SBN) und Stiftungen.

6. Anzustreben ist die Aufnahme eines jihrlichen
Kredites in die Staats- und Gemeindevoranschlige
fiir die Durchfithrung von Massnahmen des Land-
schaftsschutzes.

-

4. Zusammenfassung und Folgerungen

Das gesteigerte Anwachsen der Bevilkerung un-
seres Landes und ihrer Lebensanspriiche wihrend der
letzten Jahrzehnte, verbunden mit dem raschen wirt-
schaftlich-technischen Aufschwung (siehe- Tab. 1
und 2) bewirkte und fiihrt stindig noch zu Wand-
lungen im Landschaftsgefiige, in einem Ausmass, das
zu allgemeinem Aufsehen mahnt. Eine unvoreinge-
nommene Analyse der Auswirkungen dieser Entwick-
lung fithrt zwangslidufig zum Schluss, dass ein ver-
mehrter Landschaftsschutz dringlich und von 6ffent-
lichem Interesse ist. Dem Aufsatz liegt die Absicht zu-
grunde, in gedringter Form diese Notwendigkeit
nachzuweisen, die Zielsetzungen des Landschafts-
schutzes darzulegen und schliesslich als Anregung
Wege und Mittel zu deren Verwirklichung zu be-
zeichnen.

Aus den Ausfithrungen kann zunichst gefolgert
werden, dass namentlich der Grundlagenforschung,
einer sachgemissen Beratung bei der Landschafts-
nutzung sowie der Aufklirung der Bevilkerung ein
erhohtes Gewicht beizumessen ist, d. h. Teilaufgaben,
deren Lésungen in erster Linie den Hochschulen, vor
allem der Eidgenossischen Technischen Hochschule,
Ziirich, und den meist erst noch zu schaffenden kan-
tonalen Fachstellen fiir Landschaftsschutz zukommt.

Ferner ist die Tatsache nicht zu iibersehen, dass
eine Aenderung im Verhalten der beiden eingangs er-
wihnten Interessengruppen unvermeidbar ist: Die Ver-
treter von Wirtschaft und Technik miissen durchwegs
zur Ueberzeugung gelangen, dass der Landschafts-
schutz tatsiichlich im Allgemeininteresse, also auch in
ihrem eigenen, liegt, und dass er deshalb bei der Pro-
jektierung und Ausfiithrung aller Massnahmen in der
Landschaft eine selbstverstindliche Teilaufgabe neben
den rein wirtschaftlich-technischen Anforderungen
bilden muss. Anderseits miissen - die Landschafts-
betreuer auf Grund von Ergebnissen der Landschafts-

forschung und -planung in sachlicher Weise mit der
andern Gruppe zusammenwirken (Teamwork) und die
Bevilkerung vermehrt aufkliren.

Tabelle 1
Die Bevolkerungsentwicklung der Schweiz seit 1850

Einwohner auf 1 km

Jahr Bevilkerungsstand

iiberhaupt prod. Areal
1850 2392 740 58 75
1950 4714 992 114 149

Schiitzung vom

31.12.1955 5004 000 — —-

Aus: «Statistisches Jahrbuch der Schweiz», 1955.

Tabelle 2
Ausschnitte aus der wirtschaftlich-technischen Entwicklung
in der Schweiz seit einigen Jahrzehnten
1. Landwirtschaft

a) Bodenverbesserungen 1885 bis 1955 (seit 1885 abgerech-
nete Projekte; Auszug):

Entwisserungen 139 696 ha
Bachkorrektionen, Kanale 1422 km
Giiterzusammenlegungen 193590 ha
Urbarisierungen . 28 987 ha
Strassen. und Weganlagen 4800 km
Elektrizitidtsversorgungen 1320 km

b) Motorisierte Hilfsmittel (Auszug)

1929 . . 1130 Traktoren 470 Motorbodenfrisen
19501 . . 48412 Traktoren 4570 Motorbodenfrisen
! Ohne Aufbaumotoren (= 8655 Stiick)

¢) Parzellierung 1929 1939
Parzellenland (ohne Wald) . 2505478 2281272
Grosse einer Parzelle
(ohne Wald und Weiden) 45 Aren 51 Aren

Ueber 909, des Gesamtriickgangs der Parzellenzahl entfallen auf die Grossen-
klassen mit 1 bis 3 und 3 bis 5 ha.

2. Bautitigkeit

Kantonale Feuerversicherung (bis 1928 unvollstiandig) :
1918 bis 1920 . 695 897 versicherte Gebiude !

1954 . . . . . . 118139 versicherte Gebiude
1 Jahresmittel.
3. Industrie
1895 . . . . . . . . . 4 994 Fabrikbetriebe
195 . . . . . . . . . 11889 Fabrikbetriebe

4. Kraftwerke

a) Anzahl Kraftwerke:
Ende 1955 . . . ... 3071
1 Ohne Werke bis 300 kW maxxmal verfugbarer Lelstung

b) Ausgeniitzte Wasserkriifte (simtliche Kraftwerke) :
1932 e e e e e e e e w e . 16622
1955 § 8 e .. . 35142
2 Grosstmogliche Spltzenlelstung in MW (= 1000 kW) total, d. h. Allgemein-
versorgung, Bahnen, Industriewerke.
5. Strassenverkehr

a) Motorfahrzeugbestand:

1935 . . . . .. . . . . . 124371 Stiick

1955 . . . .. . 544331 Stiick
b) Einwohner auf 1 Motorfahrzeug

193 . . . . . . L TL L 33

1955~ 2 @ . @ =5 = or we e oo e w 9

6. Luftseilbahnen (mit Pendel- und Umlaufbetrieb)
Betriebe Linge in km

1948 . - . . .. 0 0 . . 22 45
1954 . . . . . . . . . 60 120

Aus: «Statistisches Jahrbuch der Schweiz», verschiedene Jahr-
ginge.

119



	Landschaftsschutz als Gegenwartsaufgabe von öffentlichem Interesse

